
Satzung des Vereins
 Ak-Unifair der Universität Regensburg

§1 Name und Sitz
Der Verein führt den Namen „Ak-Unifair der Universität Regensburg“ und hat seinen Sitz in 
Regensburg.

§2 Wesen und Zweck
 1. Zweck des Vereins ist die gezielte Förderung

 a) von Maßnahmen, die eine wirksame Hilfe für die Bevölkerung v. a. in Entwick-
lungsländern, aber auch anderen benachteiligten Regionen bedeuten,

 b) von Toleranz und Verständnis für andere Kulturen und Völker,
 c) der Bildung durch Information über die aktuelle Situation in den Entwicklungs-

ländern und über den Fairen Handel sowie die Förderung von Fairhandelspro-
jekten und von Projekten die sich für soziale Gerechtigkeit einsetzen,

 d) von ökologischer Nachhaltigkeit und Produkten, die möglichst ressourcenscho-
nend und umweltverträglich hergestellt wurden.

 2. Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch
 a) die Förderung von Aktivitäten, die ein Bewusstsein für die Zusammenhänge zwi-

schen Industrieländern und Entwicklungsländern in unserer Bevölkerung bilden, 
um durch Information Vorurteile abzubauen,

 b) Information und Aufklärung über soziale Ungerechtigkeit und spezifische Infor-
mationen  über  Arbeitsbedingungen  in  der  Herstellung  von  Konsumgütern  im 
Rahmen von Informationsständen, Vorträgen, Workshops und der Anwerbung 
neuer Mitglieder,

 c) die Unterstützung von Projekten, die sich für mehr soziale Gerechtigkeit einset-
zen oder den Fairen Handel fördern, z. B. finanzielle Unterstützung von gemein-
nützigen,  sozial-integrativen,  genossenschaftlichen Initiativen in  Entwicklungs-
ländern,

 d) die Unterstützung von Fairhandelsprojekte, dafür kann der Verein fairgehandelte 
Produkte erwerben, über die Herstellung und Lebensumstände der Hersteller in-
formieren und die Produkte zum Verkauf anbieten.

 3. Der Verein legt bei seiner Tätigkeit Wert auf Zusammenarbeit mit sozialen, öffentli-
chen, privaten, kirchlichen und wissenschaftlichen Organisationen, und insbesonde-
re mit der Universität Regensburg angehörigen Gruppen, die den in Absatz 1 be-
schriebenen Zielen des Vereins förderlich sind.

 4. Eine Mittelbeschaffung über Publikation und Aufrufe an die Bevölkerung ist zuläs-
sig.

 5. Die Überprüfung der beschafften Geldmittel und deren Verwaltung muss halbjähr-
lich in einem schriftlichen Bericht durch den Kassenführer/ die Kassenführerin der 
Mitgliederversammlung zur Entlastung vorgelegt werden.

§3 Gemeinnützigkeit
 1. Der Verein verfolgt in der Durchführung des § 2 ausschließlich und unmittelbar ge-

meinnützige Zwecke im Sinne der §§ 51 bis 68 der Abgabenordung.
 2. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt keine eigenwirtschaftliche Zwecke.
 3. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. 



Die Mitglieder haben keine Rechte am Vereinsvermögen, erhalten keine Gewinnan-
teile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder auch keine sonstigen Zuwendungen aus 
Mitteln des Vereins. Bei Ausscheiden oder bei Auflösung oder Aufhebung des Ver-
eins haben sie keinerlei Anspruch auf das Vereinsvermögen.

 4. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder 
durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

§4 Mitgliedschaft
 1. Mitglied des Vereins kann jede natürliche oder juristische Person werden, die den 

Zwecken des Vereins im Sinne des §2 zustimmt.
 2. Die Mitgliedschaft ist entweder durch a) aktive Mitarbeit oder durch b) einen Mit-

gliedsbeitrag (Fördermitgliedschaft) möglich.
 3. Über die Aufnahme als Mitglied entscheiden nach schriftlichem oder mündlichem 

Antrag die Mitgliederversammlung oder der Vorstand.
 4. Die Mitgliedschaft endet

 a) durch eine mündliche oder schriftliche Austrittserklärung,
 b) durch Ausschluss.

 5. Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn:
 a) sein Verhalten in grober Weise gegen die Interessen des Vereins verstößt,
 b) es nicht mehr bereit ist aktiv mitzuarbeiten oder auf eine diesbezügliche Nach-

frage (z. B. durch E-Mail) nicht innerhalb von 2 Wochen antwortet,
 c) es den Verein seit einem Semester nicht mehr finanziell unterstützt und auf eine 

diesbezügliche Nachfrage nicht innerhalb von 2 Wochen antwortet.
Über den Ausschluss gemäß 5.a) entscheidet die Mitgliederversammlung mit einer 
Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen.
Über den Ausschluss gemäß 5.b) und c) entscheidet ein Vorstandsmitglied oder ein 
durch den Vorstand zur Verwaltung beauftragtes Mitglied in den ersten 3-4 Wochen 
nach Vorlesungsbeginn der Universität.

 6. Die ehrenamtliche Arbeit im Verein ist nicht an eine Mitgliedschaft gebunden (Nicht-
mitglieder sind nicht wahlberechtigt).

§5 Mitgliedsbeitrag der Fördermitglieder
 1. Fördermitglieder verpflichten sich zur Zahlung eines Semesterbeitrages. Über die 

Beitragshöhe entscheidet das Mitglied selbst, jedoch mindestens der durch die Mit-
gliederversammlung festgelegte Betrag. 

 2. Der Beitrag ist jeweils zu Beginn der Vorlesungszeit der Universität, spätestens bis 
zur 2. Woche, auf das Konto des Vereins zu überweisen.

 3. Befreiung: Bei sozial schwachen Personen kann vom Beitrag abgesehen werden. 
Über die Befreiung entscheiden die Mitgliederversammlung oder der Vorstand.

§6 Organe des Vereins
Organe des Vereins sind a) die Mitgliederversammlung und b) der Vorstand.

§7 Mitgliederversammlung
 1. Oberstes Organ des Vereins „Ak-Unifair der Universität Regensburg“ ist die Mitglie-

derversammlung.  Neben  der  Mitgliederversammlung  kann  es  weitere  Ak--
Unifairtreffen geben, die sich mit anderen Aufgaben befassen.

 2. Aufgaben der Mitgliederversammlung
 a) Entgegennahme des Geschäfts- und Kassenberichtes des Vorstandes,
 b) die Wahl und Entlastung des Vorstandes,
 c) die Festlegung der Mitgliedsbeiträge, so dass die Höhe und die Zweckbestim-

mung den allgemeinen Anforderungen der Gemeinnützigkeit gerecht werden,



 d) Beschlussfassung über Anträge,
 e) Ausschluss von Mitgliedern,
 f) Beschlussfassung über Satzungsänderungen,
 g) Auflösung des Vereins gemäß § 11.

 3. Einberufung und Beschlussfähigkeit
 a) Die Mitgliederversammlung (MV) ist mindestens einmal im Semester und bei trif-

tigen Anlässen einzuberufen.
 b) Die Einladung erfolgt schriftlich (E-Mail ist zulässig) an alle Mitglieder unter Be-

kanntgabe der Tagesordnung. Beschlussanträge, die die Satzung betreffen, sind 
mit vollem Wortlaut bekannt zu geben. Die Tagesordnung kann während der MV 
durch Beschluss geändert werden.

 c) Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn zu ihr mit einer Frist von 15 
Tagen eingeladen wird und mindestens die Hälfte der Mitglieder anwesend ist.

 d) Eine außerordentliche MV ist  einzuberufen, wenn mindestens ein Fünftel  der 
Mitglieder dieses schriftlich (E-Mail zulässig) gegenüber dem ersten Vorsitzen-
den verlangen. Wird daraufhin nicht binnen vier Wochen die außerordentliche 
MV abgehalten, können die vorgenannten Mitglieder die MV unter Beachtung 
der Einladungsvorschriften selbst einberufen.

 4. Die Mitgliederversammlung wird von dem oder der ersten Vorsitzenden geleitet. Ist 
er oder sie verhindert, leitet ein anderes Mitglied des Vorstandes die Versammlung.

 5. Soweit die Satzung nicht anders bestimmt, entscheidet bei der Beschlussfassung 
die einfache Mehrheit der anwesenden Mitglieder. Bei Stimmengleichheit ist ein An-
trag abgelehnt.

 6. Abstimmungen können geheim oder per Handzeichen erfolgen. Die Art der Abstim-
mung wird grundsätzlich von dem/ der VersammlungsleiterIn festgesetzt. Die Ab-
stimmung muss jedoch schriftlich durchgeführt werden, wenn ein Mitglied bei der je-
weiligen Abstimmung dies beantragt.

 7. Zur Satzungsänderung ist eine Mehrheit von zwei Drittel, zur Änderung des Ver-
einszwecks und zur Auflösung des Vereins ist eine Mehrheit von neun Zehntel der 
abgegebenen Stimmen erforderlich.

 8. Über den Ablauf der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll zu erstellen. Dieses ist 
von  der/  dem  jeweiligen  VersammlungsleiterIn  zu  Beweiszwecken  in  einen  Be-
schlussordner einzutragen und von dem/ der jeweiligen VersammlungsleiterIn und 
dem/ der SchriftführerIn zu unterschreiben. Dabei sollen Ort und Zeit der Versamm-
lung sowie das jeweilige Abstimmungsergebnis festgehalten werden. Das Protokoll  
ist allen Mitgliedern zuzuleiten.

§8 Der Vorstand
 1. Der Vorstand des Vereins besteht aus dem ersten Vorsitzenden oder der ersten 

Vorsitzenden, dem Schriftführer oder der Schriftführerin sowie dem Kassenführer 
oder der Kassenführerin.

 2. Jedes Mitglied des Vorstandes ist einzeln zur Vertretung des Vereins berechtigt.
 3. Die Mitglieder des Vorstandes müssen Vereinsmitglieder sein.
 4. Der erste Vorsitzende oder die erste Vorsitzende muss bei Amtsantritt vorhaben, 

noch mindestens das Semester der Wahl und das darauffolgende in Regensburg zu 
studieren. Wenn sich dieses Vorhaben im Laufe seiner oder ihrer Amtszeit ändert, 
so sind Neuwahlen einzuleiten.

 5. Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung gewählt. Die Wahl findet jedes 
Semester statt.  Vor der Neuwahl muss die Entlastung des Vorstandes beantragt 
werden. Wiederwahl ist möglich.

 6. Der Vorstand vertritt den Verein gerichtlich und außergerichtlich.
 7. Der Vorstand leitet den Verein im Rahmen dieser Satzung.



§9 Verfügung über Geldmittel
 1. Der Kassenführer hat bei allen Ausgaben ein Vetorecht, wenn er dieses mit der fi -

nanziellen Lage des Ak-Unifairs für alle Mitglieder nachvollziehbar begründen kann.
 2. Der Kassenführer muss über Ausgaben, die regelmäßig (mindestens jedes Semes-

ter) getätigt werden unter Angabe von Zweck und Höhe jedes Mal zeitnah in Kennt-
nis gesetzt werden.

 3. Mit Ausgaben, die nicht unter 2. fallen wird wie folgt verfahren:
 a) Über Ausgabe von bis zu 20 € kann die Mehrheit eines Ak-Unifairtreffens ent-

scheiden.
 b) Über die Ausgabe von 20 – 40 € kann die Mehrheit eines Ak-Unifairtreffens ent-

scheiden, wenn sie nach der Entscheidung die restlichen Mitglieder informiert 
und ihnen die Möglichkeit Einwände dagegen zu äußern gibt. Äußern mehr als 
ein Viertel der Mitglieder Einwände, muss die Entscheidung wie unter 3.c) her-
beigeführt werden.

 c) Über  die  Ausgabe  von  über  40  €  muss  mehr  als  die  Hälfte  der  Ak--
Unifairmitglieder abstimmen und davon mehr als die Hälfte dafür sein. Die Ab-
stimmung kann auch per Forum oder E-Mail erfolgen.

 4. Werden Ausgaben gemäß 3. mehr als 3 mal getätigt und hat kein Mitglied Einwän-
de gegen diese Ausgaben, so werden sie zu regelmäßigen Ausgaben gemäß 2.

§10 Kassenprüfung
 1. Die MV wählt jeweils im Rahmen der Neuwahlen den Kassenprüfer oder die Kas-

senprüferin, die die Kassenprüfung für die nächste MV durchführen soll.
 2. Die Kassenprüfung wird einmal im Semester durchgeführt und zwar 14 Tage vor 

der Mitgliederversammlung. Der Prüfbericht wird der MV nach dem Rechenschafts-
bericht des Vorstandes vorgetragen.

 3. Der/die Kassenprüfer/in muss folglich vorhaben, mindestens noch bis zur nächsten 
MV, also bis zum nächsten Semester, in Regensburg zu bleiben.

§11 Auflösung des Vereins
 1. Für den Fall der Auflösung des Vereins kann dies nur in einer Mitgliederversamm-

lung nach Stimmenmehrheit des § 7 Nummer 7 beschlossen werden.
 2. Bei Auflösung des Vereins geht das Vermögen des Vereins je zur Hälfte an das ka-

tholische Hilfswerk Misereor und an das evangelische Hilfswerk Brot für die Welt 
mit der Auflage, diese Mittel unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige, mild-
tätige Zwecke zu verwenden.

Die vorstehende Satzung wurde von der Versammlung der Gründungsmitglieder am

__.__._______ beschlossen.

Sie tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft.

Die Gründungsmitglieder des Vereins zeichnen wie folgt:


